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Bundesgesetz, mit dem das Bundesstraßengesetz 1971 geändert wird 
 

Die Regelung von Auf- und Abfahrten zu Bundesstraßen (Autobahn und Schnellstraßen) ist 

im Bundesstraßengesetz (BStG) restriktiv gestaltet. Damit wird vor allem die Flüssigkeit des 

Verkehrs sichergestellt. Derzeit werden nur Anschlussstellen zugelassen, wenn sie eine 

Verbindung zum übrigen öffentlichen Straßennetz herstellen. Mit vorliegendem Gesetzes-

vorschlag werden nun auch Verbindungen zu Einrichtungen anderer Verkehrsträger (Frach-

tenbahnhöfe, Güterterminals, Flughäfen und Häfen) ab einer gewissen Größenordnung zu-

gelassen. 

 

Die Bundesarbeitskammer (BAK) hat dagegen keinen Einwand, zumal dies eine hochrangi-

ge Anbindung multimodaler Verkehrsknoten ermöglicht. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

Herbert Tumpel     Günther Chaloupek 

Präsident     iV des Direktors 

F.d.R.d.A.     F.d.R.d.A. 
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